
Gegründet 187/ LGtFrUnLet 187/

Aus öen Trnnen

N̂ationales Nachrichten- und Anzeigenblatt für die OberamtsbezirLe Nagold , Calw , Freudenstadt und Neuenbüra
M»»,,,Pr . : « onatl . b Post 1 .20 einschl. 18 ^ « esörb .-» «» . . znz . 8, L Zustellungsgeb. : d . Ag.
!K 1̂ < v einschl . 20 L Auotrtserseb . ; Linzel» . 10 H . Bei Nichterscheinen der Zeit . ins. höh . Gewalt
*b » etriebostör. besteht kein « uspruch auf Lieferung. Drahtanschrift: Tannenblatt . / Fernruf 321.

Anzeigenpreis: Die einspaltige Millimeterzeile oder deren Raum 5 Pfennig , Tert-
millimeterzeile 15 Pfennig . Bei Wiederholung oder Mengenabschluß Nachlaß nach Preisliste.

Erfüllungsort Altensteig. Gerichtsstand Nagold.
Numme4 2K9 Altensteig, Samstag , den 18. November 1935 58. 2 « hrst « » D

Mnelag tcr RtlchMturkammtt
knuilllio bts RMirmiiirsenliis - RMM «Pt AllMlk

Baurrnlum als BladeMb der Völker
Reichsminister Darre bei einem Empfang

Eoslar , 15 . Nov. Der Reichsbauerntag in Eoslar stand am
Freitag im Zeichen einer Reihe von Empfängen der in überaus
stattlick >er Zahl erschienenen Vertreter der landwirtschaftlichen
Organisationen und der Presse des gesamten Auslandes . Reichs-
dauernsührer R . Walter Darrö sührte dabei u. a . aus:
lieber alles Trennende hinweg besteht als stärkstes Band die
Gemeinsamkeit des bäuerlichen Wesens, die Ge¬
meinsamkeit der Bedeutung des Bauerntums für
jedes Land und die Geminsamkeit der Pflichten,
die allen denen auferlegt sind , die ihr Leben der Arbeit an der
Scholle verschrieben haben . Das Landvolk darf als die sicherste
Grundlage aller Bestrebungen , der Welt den Frieden zu erhalten,
angesehen werden.

Ich glaube unsere übereinstimmende Auffassung dahin fest¬
stellen zu können, daß es keine größere Aufgabe gibt als die
Abwehr bolschewistischer Gedanken . Die Staa¬
ten Europas, die sich auf dem Bauerntum aufbauen , find im
engsten Maße schicksalsverbunden. Schicksalsverbundene
Staaten sollten deshalb über das Trennende hinweg ihren Blick
auf das Gemeinsame richten , sie sollten erkennen , daß das Ge¬
deihen des fremden Landes dem eigenen Lande zugute kommt
«nd daß die fremde Not und die fremde Gefahr auch den eige¬
nen Herd bedrohen. Eine gedeihliche Zusammenarbeit wird am
leichtesten zwischen solchen Völkern durchführbar sein , die frei¬
willig mit Achtung vor der gegenseitigen Kraft , aber in vollem
Bewußtsein der gemeinsamen Ziele sich zusammenfinden.

Im Namen der ausländischen Gäste und Vertreter von 17 Län¬
dern Europas >vrach der Präsident der ungarischen Landwirt-
schaftskammezm . von Msczer, den Dank aus . Der Leiter der
französischen landwirtschaftlichen Berufsverbände , Augs - La-
ribö, führte u . a . aus : „Ich danke oem Reichsbauernführer,
daß wir auf berufstechnischem und fachlichem Gebiet vom Reichs¬
nährstand gelernt haben ; was aber wesentlicher ist . bildet die
Tatsache, daß Sie , Herr Reichsbauernführer . uns gezeigt haben,
daß alles Las , was wir bisher als Wunsch und Hoffnung in uns
getragen haben . Wirklichkeit werden kann und zwar in einer
nahen Zukunft , die wir alle , die heute hier anwesend sind , noch
erleben können. Sie haben den Menschen über die Ware und
das Geld gestellt. Sie haben als erster Mensch den Schritt ge¬
tan , die Verständigung zwischen den Völkern auf landwirtschaft¬
licher Grundlage anzustreben . Ich hoffe , daß Sie Ihr Werk so
schnell und vollständig werden verwirklichen können, wie wir es
wollen ."

Im Namen der Auslandspresse sprach Baron von
Echaffalitzky de Muckadell (Kopenhagen) . Er führte
aus , ein bekanntes Wort sage : „Hat der Bauer Geld , hat 's die
ganze Welt .

" Ebenso gelte aber auch der Satz : „Hat Deutschland
Geld , hat es die ganze Welt."

Nord -Wm> erklärt Me Unab¬
hängigkeit von Nanking

Peiping, 15. November . Der Verwaltungschef der
östlichen Zone des entmilitarisierten Gebietes , Tsinjukeng,
erklärte in einem in der vergangenen Nacht versandten
Zirkulartelegramm die Unabhängigkeit Nord -Chinas von
Nanking.

Der Text der Erklärung wurde am Donnerstagabend
in Gegenwart des Generals Sungcheyuan und des japani¬
schen Sondergesandten Doihara festgesetzt . General Sung¬
cheyuan ist derzeit die dominierende Gestalt in Nord -China.
Er ist Befehlshaber der 29 . Armee , die die Tradition der
Kerntruppe ihres ehemaligen Führers Marschall Feng-
yuhsiang war ; er gilt aber als die zuverlässigste Stütze
der auf eine Zusammenarbeit mit Japan gerichteten Poli¬
tik in Nord -China.

Gleichzeitig werden die seit Tagen umlaufenden Ge¬
rüchte über kriegerische Vorbereitungen Japans gegen
Nord - China durch Meldungen über japanische Truppen¬
konzentrierungen außerhalb der Großen Mauer bei Shan-
haikuan bestätigt.

Nachdem dort am Donnerstag ein Sonderzug und ein
Zug mit Kavallerie eingetroffen waren , wurde am Frei¬
tag eine Brigade versammelt , die als ihr provisorisches
Hauptquartier einen Teil des Stationsgebäudes besetzte.
Als Grund hierfür wird die angebliche Zusammenziehung
chinesischer Truppen in den Provinzen Schantung und
Hopei angegeben , wogegen bereits bei der Nankingregie¬
rung der energischste Protest eingelegt worden ist.

Auflösung der Anthroposophischen Gesellschaft
Berlin , 15. Nov . Die Geheime Staatspolizei hat. nachdem be¬

reits die Auflösung der Anthroposophischen Gesellschaft in Ba¬
den gemeldet worden war , nunmehr diese Gesellschaft auf Grund
der Verordnung zum Schutze von Volk und Staat vom 28.
Februar 1933 für das gesamte Reichsgebiet ausgelöst «nd ihr
jede Weiterbetätigung verboten.

Berlin , 15 . Nov. In einem großartigen äußeren Rahmen hielt
am Freitag mittag die Reichskulturkammer in der Philharmonie
in Anwesenheit des Führers und Reichskanzlers und aller füh¬
renden Männer des Staates und der Bewegung , der Künste und
Wissenschaften , der Wehrmacht , der Wirtschaft , des diplomatischen
Corps und der in- und ausländischen Presse ihre dritte Jahres¬
kundgebung ab.

In der ersten Reihe hat der Führer seinen Platz zwischen
Reichsmlnister Dr . Eöbbels und Staatssekretär Funk . Rechts
von Dr . Eöbbels sitzen sämtliche Reichsminister . Ferner sitzen
in den ersten Reihen die ausländischen Teilnehmer an der Ta¬
gung , in den Logen das diplomatische Corps , u . a . der italienische,
der polnische , der türkische und der spanische Botschafter , in den
Saallogen die Damen der Minister , Reichsleiter , Staatssekre¬
täre , Reichsstatthalter . Gauleiter usw.

Kurz vor 12 Uhr künden die Heilrufe der Massen, die die
Anfahrtsstraßen säumen , die Ankunft des Führers . Festliche Fan¬
faren , gespielt von Mitgliedern der Staatsoper , leiten die Kund¬
gebung ein . Staatsschauspieler Friedrich Kayßler spricht meister¬
lich den „Vorspruch auf die Kunst" von Gerhard Schumann.

Dann bringt das Philharmonische Orchester unter Leitung des
Präsidenten der Reichsmusikkammer, Generalmusikdirektor Pro¬
fessor Dr . Peter Raabe , „Einleitung und Pasfacliaga " von Karl
Hoyer , zu Gehö-

Brausender Jubel aber bricht los , als der Präsident der Neichs-
kulturkammer,

Dr. GöSLels
an das Rednerpult tritt und u. a. ausführt:

„Die Reichskulturkammer schaut nunmehr auf ein zweijähriges
Bestehen zurück"

, so begann Reichsminister Dr . Eöbbels seine
groß angelegte Rede . „Mit dem heutigen Tage ist ihr innerer
Umriß und organisatorischer Aufbau beendet.

"
Der Außenstehende mache sich keinen Begriff von den Schwie¬

rigkeiten , mit denen dieser Aufbau verbunden gewesen sei , aber
auch nicht von der Größe des geistigen und künstlerischen Um¬
bruches, der sich hier vollzogen habe. Dr . Eöbbels zeichnete in
großen Strichen zunächst all diese Schwierigkeiten , um dann die
positiven Leistungen der Reichskulturkammer auf¬
zuzeigen. Die Reichskulturkam,ner ist heute judenrein . Es ist
im Kulturleben unseres Volkes kein Jude mehr tätig . Ein
Jude kann deshalb auch nicht Mitglied einer Kammer sein . Da¬
gegen seien den aus dem deutschen Kulturleben ausgeschiedenen
Juden in großzügigster Weise Möglichkeiten zur Pflege ihres
kulturellen Eigenlebens gegeben worden . Der Reichsverband
der jüdischen Kulturbünde umfasse 110 000 Mitglieder und unter¬
halte drei jüdische Theater , sowie mehrere eigene Orchester mit
dauernden Veranstaltungen jeder Art in fast allen Städten des
Reiches. Nur die Pflege der deutschen Kultur sei dem Juden
unterbunden , wie ja umgekehrt auch kein deutscher Künstler den
Ehrgeiz habe , sich am jüdischen Kulturleben zu beteiligen.

Neben dieser Tätigkeit rein organisatorischer Art stehe eine
Fülle von praktischen positiven Maßnahmen , die zur Förderung
des Nachwuchses in der Kunst , zur Durchsetzung nationalsozia¬
listischer Jugend in der Kulturführung , zur Anregung zum künst¬
lerischen Schaffen auf allen Gebieten , zum Aussetzen von hohen
Prellen . Aufgabenstellung und künstlerischen Ausschreibungen ge¬
troffen worden seien . Soeben befinde sich die Reichskulturkam¬
mer in Verhandlungen mit der Arbeitsfront , um die sozialen
Grundlagen künstlerischen Schaffens endgültig wstzulegen.

Aus der Arbeit der Einzelkammern führte Dr . Eöbbels eine
Reihe eindrucksvoller^Zahlen und Daten an.

Aus der Retchskammer der bildenden Künste seien sie Archi¬
tekten in hervorragender Weise bei der Planung von bäuerlichen
Siedlungen , bei Wohnungsbauten der Wehrmacht . Fliegerlagern
and Volkswohnungsbauten , die Earrengestalter bei der Anlage

Berlin, 15 . November. Der Rrichsminister des Innern
hat mit Zustimmung des Führers und Reichskanzlers eine um¬
fangreiche Ausführungsverordnung zum Ordensgesetz erlassen,
die in Nummer 127 des Reichsgesetzblattes vom 18. 11. 1935
veröffentlicht worden ist. Sie ist dazu bestimmt, die aus dem
Gebiete des Tragens von Orden und Ehrenzeichen bestehenden
zahlreichen Zweifelsfragen z« beseitigen und den Kreis der zum
Tragen zugelassenen Orden und Ehrenzeichen sowie die Voraus¬
setzungen der Zulässigkeit ihres Tragens genau festznlegen. Da¬
mit dient sie zugleich dem Zweck, den rechtmäßigen Inhabern
anerkannter Orden und Ehrenzeichen den gebührenden recht¬
lichen Schutz zu gewähren, dem unbefugten Ordentragen aber
wirksam entgegenzutreten. Wer den Vorschriften der Ausfüh¬
rungsverordnung zuwider inländische oder ausländische Orden
trägt, setzt sich nach 8 6 d des Ergänzungsgesetzes zum Gesetz
über Titel , Orden und Ehrenzeichen vom 15. Mai 1934 der Be¬
strafung aus.

von Militärflugplätzen und Reichsautobahnen herangezogen
worden.

Der Präsident der Reichspressekammer habe durch die
Durchführung seiner Anordnung zur Wahrung der Unabhängig¬
keit der Presse alle von außen her an die Presse getragenen Ein¬
flüsse unterbunden . Der Dienst an der Volksgemeinschaft sei
nunmehr einziger Zweck der deutschen Presse. Die Gesamtdruck¬
auslage der deutschen Zeitungen ist von 18,7 Millionen im ersten
Quartal 1934 auf 19 Millionen im ersten Quartal 1935 ge¬
stiegen. Die Auflagensteigerung bei Len 1500 bedeutendsten Zeit¬
schriften betrug 9 Prozent gegenüber 1934. Die Gesamtauflage
der Rundfunkpresse stieg in einem Jahre von 3 .5 Millionen auf
4 .25 Millionen . Zur Schulung des Schriftleiternachwuchses seien
bereits zwei Lehrgänge in der neu gegründeten Reichspresseschule
durchgesührl worden

Für die Reichsschrifttumskammer seien Literaturvreise von ins¬
gesamt 250 000 RM . pro Jahr vom Reich , von den Ländern,
Kommunen und Privaten zur Verfügung gestellt worden . Da¬
neben stünden noch direkte Beihilfen an notleidende Schrift¬
steller in Höhe von 100 000 RM . Zur uninittelbaren Werbung
und Förderung des Schrifttums seien 500 000 RM . zur Ausgabe
gelangt.

Die Reichsmusikkammer habe bis Mitte Juni 1935 in 21
Städten mit insgesamt 150 Einzelveranstaltungen und mit einer
Besucherzahl von nahezu 200 000 die Bach - Händel -Schütz -Feiern
begangen , Zahllose Stipendien seien an mittellose Musikstudie¬
rende vermittelt worden . Die Arbeitslosenziffer innerhalb der
deutschen Berufsmusikerschaft habe allein im letzten Jahre um
50 Prozent gesenkt werden können.

Die Reichsrnndsuntkammer habe in großen Zyklen Beethoven.
Wagner . Mozart , Schiller und Chamberlain der Millionenhörer¬
schaft des deutschen Rundfunks nahegeführt . Besonders die För¬
derung junger , unbekannter Dichter und Komponisten habe sich
der deutsche Rundfunk angelegen sein lassen . Der Niggertairz
wurde für den gesamten deutschen Rundfunk verboten , dafür,
aber erfuhr die deutsche Tanzmusik besondere Pflege . Die Höcer-
zahl wuchs seit der Machtübernahme von 4 .2 Millionen auf
6,8 Millionen . Das Ansteigen der Besucherzahl der Rundfunk-
Ausstellungen von 971000 im Jahre 1932 auf 1 888 000 im Jahre
1935 zeigt die wachsende Volkstümlichkeit des nationalsozia¬
listischen Rundfunks . Die Zahl der Volksempfänger wurde in
diesem Jahre wiederum um eine Million vermehrt.

Auch der Film habe durch die Arbeit der Reichsfilmkammer
seine Basis im Volke verbreitert . Die deutschen Wochenschauen
seien durch planvolle Einwirkung künstlerisch , kulturell und
staatspolitisch umgestaltet worden . Dem deutschen Film ins¬
gesamt seien in diesem Jahre bereits 800 neue Darsteller , 20
neue Regisseure und 220 sonstige künstlerische Kräfte zugeführt
worden

Der tatkräftigen Arbeit der Reichstheaterkammer endlich sei
es gelungen , auch in diesem Jahre wieder eine Anzahl von
Theatern neu zu eröffnen . Zur Zeit seien in Deutschland 181
stehende Theater . 26 Wanderbühnen , 20 Gastspielunternehmen
und 81 reisende Kleinbühnen in Tätigkeit . Welches andere Land
habe dem auch nur annähernd Gleiches zur Seite zu stellen?
Die Theaterzuschüssedes Reiches beliefen sich in diesem Etatjahr
auf 12 Millionen RM.

Nun sei auch der Augenblick gekommen, das große repräsen¬
tative Forum des deutschen Kulturlebens zusammenzuberursn:
den Neichskultursenat . Nachdem der Minister die Grundsätze
erörtert hatte , nach denen die Mitglieder dieses für die plan¬
volle Entwicklung unseres Kulturlebens die letzte Verantwor¬
tung tragende Senat ausgewählt wurden , verlas er die Namen
der in den Reichskultursenat berufenen Senatoren , um dann kurz
einige der aktuellen und grundsätzliche» Fragen zu streifen, mit
denen nch der Neichskultursenat zu befasse » liaben wird.

Von den wichtigsten Bestimmungen der Verordnung find
folgende hervorzuheben:

Orden und Ehrenzeichen dürfen nur getragen werden, wenn
sie von der dazu befugten Stelle ordnungsgemäß verliehen
worden sind und der Beliehene darüber ein Besitzzeugnis oder
eine Verleihungsurkunde hat. Bei Orden und Ehrenzeichen
für Verdienste im Weltkrieg gilt die ordnungsmäßige Eintra¬
gung der Auszeichnung in den Militärpapieren als ausreichen¬
der Ausweis über die Verleihung . Soweit Orden und Ehren¬
zeichen rechtmäßig , aber ohne Ausstellung eines Besitzzeugnisses
oder einer Verleihungsurkunde verliehen worden sind, bedarf
es zum Tragen der Auszeichnung der Genehmigung. Die An¬
träge sind an das Reichsministerium des Innern zu richten . Für
verloren gegangene Besitzzeugnisse oder Verleihungsurkunden
kann bei den in der Verordnung näher bezeichneten Stellen Er¬
satz beantragt werden.
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Von den bei der Aufzählung der zugelaffenen Orden und
Ehrenzeichen an erster Stelle stehenden Ehrenzeichen der natio - :
nalsozialistischen Bewegung dürfen auf Anordnung des Führers !
und Reichskanzlers folgende Ehrenzeichen getragen werden:

Das Koburger Abzeichen , !
Das Nürnberger Parteitagsabzeichen von 1929 , !
Das Abzeichen vom SA .-Treffen Braunfchweig 1931 , !
Das Ehrenzeichen für Mitglieder unter Nummer 100 000 , !
Der Blutorden vom 9. November 1923 , j
Die Traditions -Gauabzeichen und t
Das Goldene HJ .-Abzeichen . I

Zu den zum Tragen zugelassenen Auszeichnungen gehören fer¬
ner alle während des Weltkrieges von einem Staatsoberhaupt -
oder einer Regierung oder mit ihrer Genehmigung verliehenen j
Orden und Ehrenzeichen. Dabei spielt es keine Rolle , ob diese -
Orden und Ehrenzeichen erst in der Nachkriegszeit verliehen i
worden sind . Nachträgliche Verleihungen finden jedoch nicht j
mehr statt . Auch die Berechtigung zum Tragen nicht ver- j
liehener Auszeichnungen nicht mehr erteilt . Anträge dieser Art i
find daher künftig zwecklos . Für das Verwundetenabzeichen
bleibt eine Sonderregelung Vorbehalten . :

Von den erst in der Nachkriegszeit für die Teilnahme am '
Weltkrieg oder an den Nachkriegskämpfen oder aus diesem An - ;
laß geschaffenen Orden und Ehrenzeichen sind nur das Ehren - ;
kreuz des Weltkriegs , das Schlesische Bewährungsabzeichen 7
(Schlesischer Adler ) und das Baltenkreuz zum Tragen gestattet.
Alle übrigen Abzeichen , z . B . das Flandernkreuz , das Lange - !
markkreuz, die Regimentserinnerungskreuze , Grenzschutz - und j
Freikorpsabzeichen , Feldehrenzeichen , der Schlageterjchild usw.
dürfen nicht getragen werden.

Die von der Regierung eines ehemals verbündeten Landes
verliehenen Kriegserinnerungsmedaillen , z . B . die österreichische
Kriegserinnerungsmedaille , dürfen von den Inhabern des
Ehrenkreuzes sür Frontkämpfer und Kriegsteilnehmer ohne j
besondere Genehmigung getragen werden . Für andere Be - s
liehene ist zum Tragen der Medaille die Genehmigung des s
Führers und Reichskanzlers erforderlich . Sie wird nur beim !
Nachweis besonderer Verdienste des Beliehenen um das ehe - !
mals verbündete Land erteilt . !

Die von einer Landesregierung oder mit ihrer Genehmigung z
sowie die von einem ehemaligen Landesherren verliehenen r
Orden und Ehrenzeichen dürfen insoweit getragen werden , als
sie bis zum Inkrafttreten der Verordnung verliehen worden
sind . Damit ist , soweit in der Verordnung nicht Ausnahmen
ausdrücklich zugelassen sind , klargestellt , daß weitere Orden und
Ehrenzeichen von diesen Stellen nicht mehr verliehen werden
dürfen.

Die Verordnung enthält ferner Bestimmungen über das
Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes , Las Sportehren¬
zeichen und die Auszeichnungen für die Errettung von Menschen
aus Lebensgefahr.

Sie sieht die Schaffung eines Rcichssenerwehrehrenzeichens
»nd eines Reichstrcudienstabzeichens durch den Reichsminister ;
des Innern , sowie die Schaffung eines Reichsgrubenwehrehren¬
zeichens durch den Reichswirtschaftsmiuister vor . ;

Weiterhin werden in der Verordnung die Tragweise und j
Rückgabe der Orden und Ehrenzeichen geregelt . Erweist sich ein ,
Beliehener durch sein späteres Verhalten , insbesondere durch !
Begehung einer entehrenden Straftat der Auszeichnung un¬
würdig , so kann ihm der Reichsminister des Innern die Befug¬
nis zum Tragen der Orden und Ehrenzeichen entziehen.

Die gewerbs - oder geschäftsmäßige Vermittlung der Ver¬
leihung von Orden und Ehrenzeichen wird untersagt . Unter
Strafandrohung wird angeordnet , daß derjenige , der Orden
und Ehrenzeichen feil hält , diese sowie die dazu gehörigen Bän¬
der nur gegen Vorlegung eines ordnungsmäßigen Ausweises
an Privatpersonen aushändigen darf.

Endlich schreibt die Verordnung vor , datz Orden , Ehren¬
zeichen und Ordensbänder nur von solchen Verkaufsstellen ver¬
trieben werden dürfen , die von dem Reichswirtschaftsminister
oder den von ihm bezeichneten Stellen zugelassen sind . Nähere
Bestimmungen darüber werden vom Reichswirtschaftsminister
erlaßen . Diese Bestimmung tritt am 1. April 1936 in Kraft.
Alle übrigen Vorschriften der Verordn , treten sofort in Kraft.

Ste englischen «nlerhansioaWa
414 gegen 175 der Opposition

London, 15 . Nov. Am Freitag um 16 Uhr lagen die Ergeb¬
nisse aus 546 von insgesamt 615 Wahlkreisen vor . Davon er¬
hielten die Regierungsparteien 381 Sitze und die Oppositions¬
parteien 155 Sitze. An vielem Verhältnis dürften auch die noch
ausstehenven Ergebnisse kaum noch etwas ändern.

Eines der bemerkenswertesten Wahlergebnisse ist die Nieder
läge des Präsidenten des Geheimen Staatsrates und früheren
Ministerpräsidenten Ramsay M a c d o n a l d . der nur 17800
Stimmen erzielte , während sein arbeiterparteilicher Gegenkan¬
didat rund 38 000 Stimmen aui 'ich vereinigen konnte. Auch
der Kolonialminister Malcolm Macdonald steckte eine
Niederlage ein. Er ist der erste Kabinettsminister , der bei diesen
Wahlen nicht erfolgreich war.

Dagegen gelang es dem Innenminister Sir John Simon,
mit einer allerdings nur lehr knavpen Mehrheit von 647 Stim¬
men. ins Unterhaus zurückzukehren . Der Völkerbundsminister
Eden erzielte mit 35000 gegen 10000 Stimmen die beachtliche
Mehrheit von rund 25 000 Stimmen.

Bis gegen 17 .30 Uhr englischer Zeit (18.30 Uhr MEZ .) lagen
am Freitag nachmittag die Ergebnisse aus insgesamt 589 Wahl¬
kreisen vor. Hiervon entfallen 414 Sitze auf die Regierung und
175 Sitze auf die Opposition.

Britische Vorstellungen in Kowno
London , 15. Nov . Der diplomatische Berichterstatter des „Daily

Telegraph " schreibt , die britische Regierung behalte in ihrer Ei¬
genschaft als Signatarmacht des Memel st atuts die
Lage sorgfältig im Auge. Die britische Regierung werde darauf
bestehen, daß die Satzungen des Memelstatuts sorgfältige Be¬
achtung finden . Gegenwärtig würden Vorstellungen des¬
wegen bet der litauischen Regierung erhoben.

Ergebnisloser Verlaus der Besprechung
im Memelland

Kowno . 15 . Nov . Der Gouverneur des Memelgebiets hatte am
Freitag das Präsidium des Landtages zu sich gebeten. Die Un¬
terredung dauerte fast volle drei Stunden . Sie führte zu keinem
Ergebnis . Vom Gouverneur sind auch keine neuen Vorschläge
gemacht worden . Vor allem ist die Frage nach der Person des
Direktoriumspräsidenten nicht weiter behandelt worden.

ElfteBMldilliiWNzu den MmbergerGischt»
Erläuterungen von CtoMekrelär Eiulkart

Berlin , 15 . Nov. Das Reichsgesetzblatt vom 14 . November
1935 veröffentlicht die e r ste V e r or d n u n g zum Reichsbürger¬
gesetz und die erste Verordnung zur Ausführung des Gesetzes
zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre . Der
Wortlaut der Verordnungen ist folgender:

Verordnung zum Reichsbürgergesetz
Auf G-mnd des 8 3 des Reichsbürgergesetzes vom 15 . Sep¬

tember 1935 wird folgendes verordnet:
8 1-

1 . Bis zum Erlaß weiterer Vorschriften über den Reichsbürger¬
brief gelten vorläufig als Reichsbürger die
Staatsangehörigen deutschen oder artver¬
wandten Blutes, die beim Inkrafttreten des Reichsbürger¬
gesetzes das Reichstagswahlrecht besessen herben
oder denen der Reichsmisiister des Innern im Einvernehmen mit
dem Stellvertreter des Führers das vorläufige Reichsbürgerrecht
verleiht.

2. Der Reichsminister des Innern kann im Einvernehmen
mit dem Stellvertreter des Führers das vorläufige Reichsbürger¬
recht entziehen.

8 2.
1 . Die Vorschriften des 8 1 gelten auch für die staatsangehöri-

gen jüdischen Mischlinge.
2 . Jüdischer Mischling ist . wer von einem oder zwei der Raste

nach voll jüdischen Großelternteilen abstammt , sofern er nicht
nach 8 5 . Abs . 2 . als Jude gilt . Als volljüdisch gilt ein Grotz-
elternteil ohne weiteres , wenn er der jüdischen Religionsgemein¬
schaft angehört hat.

8 3.
Nur der Reichsbürger kann als Träger der vollen poli¬

tischen Rechte das Stimmrecht in politischen Angelegenheiten
ausüben und ein öffentliches Amt bekleiden. Der Reichs¬
minister des Innern oder die von ihm ermächtigte Stelle kann
für die Uebergangszeit Ausnahmen für die Zulassung zu öffent¬
lichen Aemtern gestatten . Die Angelegenheiten der Religions¬
gesellschaften werden nicht berührt.

^ 8 4-
Ein Jude kann nicht Reichsbürger sein. Ihm steht

; ein Stimmrecht in politischen Angelegenheiten nicht zu Er kann
^ ein öffentliches Amt nicht bekleiden.
! 2 . JlldiicheVeamte treten mit Ablauf des 31 . Dezember
! 1935 in den Ruhestand . Wenn diese Beamten im Weltkrieg an
! der Front für das Deutsche Reich oder für seine Verbündeten

gekämpft haben , erhalten sie bis zur Erreichung der Altersgrenze
als Ruhegehalt die vollen zuletzt bezogenen ruhegehaltsfähigen
Dienstbezüge : sie steigen jedoch nicht in Dienstaltersstusen auf.
Nach Erreichung der Altersgrenze wird ihr Ruhegehalt nach Sen
letzten ruhegehaltsfähigen Dienstbezügen neu berechnet

3. Die Angelegenheiten der Religionsgesellschasten werden
nicht berührt.

' 4 . Das Dienstverhältnis der Lehrer an öffentlichen jüdischen
i Schulen bleibt bis zur Neuregelung des jüdischen Schulwesens
i unberührt.

8 s.
1 . Jude ist , wer von mindestens drei der Russe nach voll¬

jüdischen Großeltern abstammt . 8 2 Absatz 2 Satz 2 findet An-
> Wendung.

2. AlsJudegilt auch der von zwei volljüdischen Eroß-
! «ltern abstammende staatsangehörige jüdische Mischling,
> u ) der beim Erlaß des Gesetzes der jüdischen Religions-
> gemeinschast angehört hat oder danach in sie ausgenommen wird,
! d ) der beim Erlaß des Gesetzes mit einem Juden verheiratet

war oder sich danach mit einem solchen verheiratet,
c ) der aus einer Ehe mit einem Juden im Sinne des Ab¬

satzes 1 stammt , die nach dem Inkrafttreten des Geietzes zum
Schutze des deul ' chen Blutes und der deutschen Ehre vom 15 . Sep¬
tember 1935 ( Re ' chsgeietzblatt I , Seite 1146) geschlossen ist.

clj der aus dem außerehelichen Verkehr mit einem Juden im
Sinne des Absatzes 1 stammt und nach dem 31. Juli 1936 außer¬
ehelich geboren wird.

8 7.
1. Soweit in Reichsgesetzen oder in Anordnungen der Natio¬

nalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und ihrer Gliederun¬
gen Anmorderungen an d ' e Reinheit des Blutes gestellt
werden , die über 8 5 hinausgehen , bleiben sie unberührt.

2. Sonstige Anforderungen an die Reinheit des Blutes , die
über 8 5 hinausgehen , dürfen nur mit Zustimmung des Reichs-
Ministers des Innern und des Stellvertreters des Führers ge¬
stellt werden. Soweit Anforderungen dieser Art bereit«
bestehen , fallen sie am 1. Januar 1936 weg . wenn sie nicht von
dem Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem
Stellvertreter des Führers zugelasfen werden . Der Antrag aus
Zulassung ist beim Reichsminister des Innern zu stellen.

Der Führer und Reichskanzler kann Befreiungen von den Vor¬
schriften der Ausführungsverordnungen erteilen.

Berlin, den 14. November 1935.
Der Führer und Reichskanzler : Adolf Hitler.
Der Reichsminister des Innern : Fr ick.
Der Stellvertreter des Führers : R . Heß.

Reichsminister ohne Geschäftsbereich.

Erste Verordnung zum Vlulschutzgesetz
Auf Grund des 8 3 des Gesetzes zum Schutze des deutschen

Blutes und der deutschen Ehre vom 15 . September 1935 (Reichs¬
gesetzblatt l , Seite 1146) wird folgendes verordnet:

8 i.
1. Staatsangehörige sind die deutschen Staatsangehörigen im

Sinne des Reichsbürgergesctzes.
2 . Wer jüdischer Mischling ist, bestimmt 8 2 Abs . 2 der ersten

Verordnung vom 14 . November 1935 zum Relchsbürgergefetz
(Reichsgesetzblatt 1, Seite 1333) .

3. Wer Jude ist . bestimmt 8 5 der gleichen Verordnung.
8 2.

Zu den nach 8 1 des Gesetzes verbotenen Eheschließun-
aen aebören auck die Ebeschliesunaen zwischen Juden und staats-

angehorigen jüdischen Mischlingen , die nur einen volljUdischen
Eroßelternteil haben.

8 3.
1 . Staatsangehörige jüdische Mischlinge mit

zwei volljüdischen Großeltern bedürfen zur Eheschlie¬
ßung mit Staatsangehörigen deutschen oder
artverwandten Blutes oder mit staatsangehörigen
jüdischen Mischlingen , die nur einen oolljiidischen Großelternteil
haben , der Genehmigung des Reichsmini st ers oes
Innern und des Stellvertreters des Führers oder der von ihnen
bestimmten Stelle

2. Bei der Entscheidung sind insbesondere zu berücksichtigen
die körperlichen, seelischen und charakterlichen Eigensckiasten ves
Antragstellers , die Dauer der Ansässigkeit seiner Familie in
Deutschland, seine oder seines Vaters Teilnahme am Weltkrieg
und seine sonstige Familiengeschichte. 4

3. Der Antrag auf Genehmigung ist bei der höheren Verwal¬
tungsbehörde zu stellen , in deren Bezirk der Antragsteller seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat.

4 . Das Verfahren regelt der Reichsminister des Innern im
Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers.

8 4.
Eine Ehe soll nicht geschlossen werden zwischen staatsangehS«

rigen jüdischen Mischlingen , die nur einen volljüdischen Grvß-
elternteil haben.

8 S.
Die Ehehindernisse wegen jüdischen Bluteinschlages sind durch

8 1 des Gesetzes und durch 88 2 bis 4 dieser Verordnung er¬
schöpfend geregelt.

8 6.
Eine Ehe soll ferner nicht geschloffen werden , wenn aus ihr

die Reinerhaltung des deutschen Blutes gefährdende Nachkom¬
menschaft zu erwarten ist.

8 7.
Vor der Eheschließung hat jeder Verlobte durch das Ehe¬

tauglichkeitszeugnis (8 2 des Lhege ' undheitsgeietzcs
vom 18 . Oktober 1935 ) nachzuweisen, daß kein Ehehinvernis >m
Sinne des 8 6 dieser Verordnung vorliegt . Wird das Ehetaug¬
lichkeitszeugnis versagt , so ist nur die Dienstaufstchtsbeschwecüe
zulässig.

8 8.
1. Die Nichtigkeit einer entgegen dem 8 1 des Gesetzes oder

dem 8 2 dieser Verordnung geschloffenen Ehe kann nur im Wege
der Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden.

2 . Für Ehen , die entgegen den 88 3 , 4 und 6 geschloffen worden
sind , treten die Folgen des 8 1 und des 8 3 . Abs . 1 des Gesetzes
nicht ein.

8 S-
Besitzt einer der Verlobten eine fremde Staatsangehö¬

rigkeit, so ist vor einer Versagung des Aufgebots wegen
eines der im 8 l des Gesetzes oder in den 88 2 bis 4 dieser
Verordnung genannten Ehehinderniffe . sowie vor einer Ver¬
sagung des Ehetauglichkeits,Zeugnisses in Fällen ves 8 6 die
Entscheidung des Reichsministers des Innern einzuholen.

8 io.
Eine Ehe , die vor einer deutschen Konsularbehörde geschloffen

ist, gilt als im Inland geschloffen.
8 11 .

Außerehelicher Verkehr im S ' nne des 8 2 des Gesetzes ist nur
der Geschlechtsverkehr . Strafbar nach 8 5 . Absatz 2 ves Gesetzes
ist auch der außereheliche Verkehr zwischen Iuven und staats-
angehöngen jüdischen Mischlingen , die nur einen oolljüLische .t
Eroßelternteil haben.

8 42.
1. Ein Haushalt ist jüdisch ( 8 3 des Gesetzes ) , wenn ein jüdi¬

scher Mann Haushaltungsvorftand ist oder der Hausgemeinschaft
angehört.

2. Im Haushalt beschäftigt ist , wer im Rahmen eines Arbeits¬
verhältnisses in die Hausgemeinschaft ausgenommen ist . oder wer
mit alltäglichen Haushaltsarbeiten oder anderen alltäglichen,
mit dem Haushalt in Verbindung stehenden Arbeiten beschäf¬
tigt ist.

3. Weibliche Staatsangehörige deutschen oder art¬
verwandten Blures , die beim Erlaß des Gesetzes in einem
jüdischen Haushalt beschäftigt waren , können in
diesem Haushalt in ihrem bisherigen Arbeitsverhält¬
nis bleiben , wenn sie bis zum 31. Dezember 1935 das 35 . Le¬
bensjahr vollendet haben.

4 . Fremde Staatsangehörige , die weder ihren Wohnsitz noch
ihren vauernden Aufenthalt im Jnlanüe haben , fallen nicht unter
diese Vorschrift.

8 3.
Wer dem Verbot des 8 3 des Gesetzes in Verbindung mit

8 12 Vieser Verordnung zuwiderhandelt , ist nach 8 3 Absatz 3
des Gesetzes strafbar , auch wenn er nicht Jude ist.

8 14.
Für Verbrechen gegen 8 3 Absatz 1 und 2 des Gesetzes ist im

ersten Rechtszuge die Große Strafkammer zuständig.
8 15.

Soweit die Vorschriften des Gesetzes und seiner Ausführungs¬
verordnungen sich auf deutsche Staatsangehörige beziehen, sind
ste auch auf Staatenlose anzuwenven . die ihren Wohnsitz oder ge¬
wöhnlichen Aufenthalt im Inland « haben . Staatenlose , vie ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt , m Auslände haben,
fallen nur dann unter diese Vorschriften, wenn ste früher die
deutsch« Staatsangehörigkeit besessen haben.

8 16-
1. Der Führer und Reichskanzler kann Befreiungen von de«

Vorschriften des Gesetzes und der Ausführungsverordnungen
erteilen.

2 . Die Strafverfolgung eines fremden Staatsangehörigen be-
oarf der Zustimmung der Reichsminister der Justiz und des
Innern.

8 17.
Die Verordnung tritt an dem auf die Verkündung folgenden

Tage in Kraft . Den Zeitpunkt des Inkrafttretens des 8 7 be-
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stimmt der Reichsminister des Innern : bis zu diesem Zeitpunri
ist ein Ehetauglichkeilszeugiiis nur in ZrveifelsMen vorzulegerr.

Berlin, den 14. November 1935.
Der Führer unv Reichskanzler : AdolfHitler.
Der Reichsminister des Innern : Frist.
Der Stellvertreter des Führers : R . Hetz.
Der ReichsministerEder Justiz : Dr . Eür t u e r.

Erläuterungen vvn StouMkrelör Stukkart
zum Reichsbiirger - und zum Blutschutzgejetz

Berlin . 15 . Nov Bor Vertretern der Presse erläuterte der
Staatssekretär Stuckart im Reichsinnenministerium die erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz und - rste Verordnung zur
Ausführung des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und
der deutschen Ehre . Er führte etwa aus : Die jetzt ergangenen
Verordnungen und die Nürnberger Gesetze bilden
eine selbstverständliche Einheit . Das Reichsbürgergcjetz und das
Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre
und ihre Ausführungsverordnungen beruüen auf der Erkennt¬
nis . daß das blutsmäßig gesunde Volk die Grundlage
und die Voraussetzungen für den Bestand und die Fortdauer des
Deulichen Reiches sind . Weil der Nationalsozialismus den Wert
des reinen und gesunden Blutes für Volk und Staat erkannt
hat . steht er eine feiner Hauptaufgaben in der Reinerhal«
tung und Erneuerung des deut,chen Blutes, das
vor allem vor weiteren rassischen Schädigungen bewahrt werden
muh Das Reichsbürgergejetz und das Vlutschugaesetz mit ihren
Ausfübrungsbestimmungen bilden die grundlegende gesetzliche
Regelung des Rastenproblems Beide Gesetze beben den Träger
deutschen und artverwandten Blutes heraus , das
erste, indem es ihm allein die vollen politischen Rechte und
Pflichten einräumt , das zweite , indem es die B l u t m l s ch u n g
zw , scheu Juden und Staatsangehörigen deut¬
schen oder artverwandten Blutes verbietet.

Für die Reichsbürgerschaft verlangt bas Reichsbürger-
geseß den Willen und die Eignung des Staatsangehörigen , dem
deutschen Volk und Reichsvolk zu dienen Es fordert ferner als
wesentliche Voraussetzung die Blulszugehöriqteit zum deutschen
Volk oder die Blutverwandtschaft mit ihm Dadurch sind die Ju¬
den ohne weiteres vom Erwerb des Reichsbürgerrechts ausge¬
schlossen. Nur der Reichsbürger kann als der alleinige Träger
der staatlichen und politischen Rechte und Pflichten in Zukunft
zum Reichstag wählen und gewählt werden , stch an Volksab¬
stimmungen beteiligen , Ehrenämter in Staat und Gemeinden
ausüben und zu Berufs - und Ehrend camlen ernannt
werden Es kann also kein Jude in Zukunft ein sol¬
ches offielles Amt mehr aus üben. Die jüdischen Be¬
amten scheiden daher mit dem 31 . Dezember unter Gewährung
des gesetzlichen Ruhegehaltes aus ihren Stellungen aus Soweit
es sich dabei um Frontkämpfer Hansell werden sie nicht mit dem
üblichen Ruhegehalt in den Ruhestand verletzt , »andern mit
ihrem vollen Dienstgehalt Die Frontlompfcr werden also wirt¬
schaftlich so gestellt, als ob sie weiter im Dienste verblieben.

Der deutsche Staatsangehörige erwirbt das Neichsbiirgerrecht
nicht ohne weiteres durch seine Abstammung oder auch durch
seine Betätigung allein für das deutsche 'Volk , sondern durch ei¬
nen staatlichen Hoheitsakt , die Erteilung des Neichsbiirgerbrie-
fes . Da aber bis zur Verleihung des endgültigen Reichsbürger-
rechls und Erteilung des Reichsbürgerbrieses infolge der grasten
Zahl der Verteilungen geraume Zeit verstreichen wird , trägt der
Paragraph 1 der Verordnung zum Reichsbllrgergesetz dieser Not¬
wendigkeit Rechnung, indem er das vorläufige Reichs¬
bürgerrecht allen Staatsangehörigen deutschen oder art¬
verwandten Blutes , die am 15 . September 1935 das Reichstags-
Wahlrecht besaßen, zuerkennt.

Da außer den Staatsangehörigen deutschen Blutes auch
Staatsangehörige artverwandten Blutes Reichsbiirger
werden können, steht die Reichsbürgerichaft auch den
in Deutschland lebenden Minderheiten wie Po¬
len , Dänen usw . offen.

Beide Gesetze, das Blutschvtz - und das Reichsbürgergesetz mit
ihren Ausführungsverordnungen enthalten zugleich die groß¬
zügige Lösung des Ju d e n p r o b l e m s Sie bringen und
Wollen eine klare Scheidung zwischen Deutschtum und Judentum
und schaffen dadurch die gesetzliche Grundlage süt einen Modus
vivendi , der allen Belangen gerecht wird Ausgehend von der
Erkenntnis , daß es sich beim Judentum um eine blut - mäßige
Gemeinschaft handelt , gewährleistet dieses Gesetz dieser Gemein¬
schaft ihr Eigenleben in gesetzlich gezogenen Grenzen , die sich
insbesondere aus der Bestimmung ergeben daß dem Juden das
Zeigen der jüdischen Farben unter staatlichem Schutz
gestattet ist . In gleicher Weise gestattet der Staat den Juden
die freie Religionsausübung , das eigene kul¬
turelle Leben und Erziehung.

Umgekehrt aber ist dem Judentum für alle Zukunft die Ver¬
mischung mit dem deutschen Volkstum und die Einmischung in
die staatliche, politische und kulturpolitische Gestaltung Deutsch¬
lands unmöglich gemacht. 2m Hinblick auf die Judensrage sind
die Gesetze und Verordnungen , dis zu ihrer Ausführung ergan¬
gen sind und noch ergehen , eine Einheit.

Die Verordnung zum Re - chsbiirgergesetz bringt
im Paragraph 5 die endgültige Festlegung des Judenbegrisss.
Die Begriffsbestimmung des Juden ist nach objektivem Anhalten
getroffen Ob jemand Jude ist oder nicht , entscheidet die Lber-
Wiegende Menge Erbmaste einer Person oder das aus bestimmte
Lebensvorgänge und freiem Entschluß beruhende Bekenntnis
Mm Judentum.

Jude ist nach diesem Paragraph 5 , wer dreiviertel oder mehr
jüdische Erbmaste hat . Maßgebend l st die Abstammung
von drei oder vier Großelternterlen , dre der Raste nach Voll-
fuüen sind oder gewesen sind . Als Juden werden ferner Staats¬
angehörige mit zwei volljüdischen Trotzeltern , also mit zur Hälfte
jüdischer Erbmaste behandelt , die ein Bekenntnis zum Juden¬
tum dadurch abgelegt haben , daß sie der lüdischen Religionsge¬
meinschaft angehören oder künftig m sie ausgenommen werden
oder einen jüdischen Ehegatten gewählt haben oder welche im
Sinne des Absatzes 1 nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zum
Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre Juden sind,
schließlich auch Juden , die aus einer Ehe oder außerehelichen
Verbindung stammen , die seit dem 15 September 1935 verboten
ist. Dies ist der klare und endgültige Judcnbegriff

Die beiden Ausführungsverordnungen regeln ferner die
Stellung der deutsch - jüdischen Mischlinge. Al»
jüdische Mischlinge sind grundsätzlich deutsche Staatsangehörige

anzusehen, die einen oder zwei der Raste nach vollblütige Grotz-
! elternteile haben . Die deutsch - jüdischen Mischlinge können
> Reichsbürger werden , jedoch unterliegen sie auch weiterhin den
! in anderen Reichsgesetzen ausgestellten Anforderungen an die
i Reinheit des Blutes . Sie erwerben aus Grand des Paragraph 2
! der ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz das vorläufige
i Reichsbürgerrecht.
! Die Behandlung als Jude oder deutsch - jüdischer Mischling ist
i insbesondere für das Eherechl von Bedeutung . Durch das
( Gesetz und dre Ausführungsbestimmungen sind Ehen zwischen
< Juden im Sinne des Paragraph 5 und Staatsangehörigen deut-
- scheu oder artverwandten Blutes und Staatsangehörigen mit
> ein Viertel jüdischer Erbmasse schlechthin verboten und unter
! Strafe gestellt. Staatsangehörigen mit zur Hälfte jüdischer Erb-
! maste ist es freigestellt , ebensolche Staatsangehörige oder auch
> Juden zu heiraten , in welch letzterem Falle sic sich zum Juden¬

tum bekennen mit der Folge , als Juden behandelt zu werden.
Dagegen ist die Ehe eines Staatsangehörigen mit zur Hälfte

jüdischer Erbmasse mit einem Staatsangehörigen deutschen oder
artverwandten Blutes an die Genehmigung des Reichsministers
des Innern und des Stellvertreters des Führers oder der von
ihnen bestimmten Stelle geknüpft. Bei der Entscheidung über
diese Genehmigung sollen insbesondere die körperlichen, seeli¬
schen und charakterlichen Eigenschaften des Antragstellers , die
Dauer der Ansässigkeit seiner Familie in Deutschland, seine oder
seines Vaters Teilnahme am Weltkrieg und seine sonstige Fa¬
miliengeschichte berücksichtigt werden . Ehen unter Mischlingen
mit ein Viertel jüdischer Erbmasse sollen überhaupt nicht ge¬
schlossen werden . Dagegen steht es ihnen frei , eine Ehe mit
Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes zu
schließen

Soweit in anderen Reichsgesetzen oder in Anordnungen der
NSDAP , und ihrer Gliederungen Anforderungen an die Rein¬
heit des Blutes gestellt werden , die über den eben dargelegten
Judenbegrifs hinausgehen , bleiben sie unberührt . Dagegen fal¬
len alle anderen Arierbestimmungen in Satzungen
und Organisationen und Vereine jeder Art mit dem 1 . Januar
1936 fort , sofern sie nicht vom Reichsminister des Innern und
vom Stellvertreter des Führers ausdrücklich genehmigt werden.

Schließlich treffen die Verordnungen auch Vorsorge dafür , daß
die Belange der ausländischen Staatsangehörigen , soweit sie
durch Gesetze und Ausführungsbestimmungei , etwa berührt sind,
in einer angemessenen Weise gewahrt werden.

Außenhandel Im Moder
55 Millionen NM . Aussuhriiberschug

Berlin , 15 . Nov . 2m Oktober hat sich fast der gleiche Ausfuhr¬
überschuß wie im Vormonat mit rund 55 Mill . RM . ergeben.
Ein - und Ausfuhr sind dabei ungefähr gleichmäßig gestiegen.
Die Einfuhr betrug 338,0 ( 317,9 ) , die Ausfuhr 390,5 (373,0)
Mill . RM.

Vekarmtmachrmgerr
der NSDAP.

n Psekol -Vegsnisstivn

Ortsgruppe Altensteig
Sämtliche Mitglieder der NSDAP , und der Gliederungen

- (SA ., SAR ., SS . . NSKK . , NSKOV . , NS .-Frauenschaft , HI.
uiid BdM .) nehmen geschlossen an der Versammlung Sonntag¬
nachmittag 4 Uhr teil . Antreten */» Stunde vor Beginn.

Stellv . Ortsgruppenleiter.

Z 5» . , LL « . , 5LI .. , 85 . , « Lv . s
Die SA . der Ortsgruppe Altensteig

nimmt Sonntag 16.00 Uhr geschlossen an der Versammlung teil.
Sturmführer.

*
Sonntag 15.45 Uhr antreten beim „Grünen Banm ".

psrtsk - » inter mit dsirsute », 0rg »nl »«No >nen

NSKOV ., Ortsgruppe Altensteig
Um vollzählige Beteiligung bei der am Sonntag um 16 Uhr

im , Grünen Baum " stattfindenden Versammlung wird gebeten.
Sammeln 15.45 Uhr Leim „Grünen Baum ".

Ortsgruppen -Obmann.
NS . -Frauenschaft Altensteig

Sonntag , den 17. Nov ., früh 9 Uhr Abfahrt bei Helle zur
Eautagung . Vesperbrot mitnehmen!

Diejenigen Frauen , die nicht mitfahren , wollen möglichst
geschlossen an der Versammlung im „Grünen Baum " teilnehmen.

Die Frauenschastsleiterin.
Sanitätskolonne Altensteig

Die Sanitäter melden sich , soweit nicht schon geschehen , bis
heute Nachmittag 5 Uhr zum Verkauf der WHW .-Abzeichen bei
mir . Halbzugfiihrcr.
Lehrgang für weibl . Hilfskräfte des Deutschen Roten Kreuzes

Die Teilnehmerinnen kommen am Dienstagabend 8 Uhr in
den Handarbeitssaal im obersten Schulhaus. Anmel¬
dungen werden noch entgegengenommen . Beginn des Unter¬
richts AnfangJanuar . I . A. : Gut.

s « 4 . , 4V. , Set »« . , Id « , s

Hitler -Jugend , Standort Altensteig
Der ganze Standort tritt am Sonntagnachmittag punkt 15 .45

Uhr am Marktplatz an . Wir nehmen an der Versammlung im
„Grünen Baum " teil , bei der Brigadeführer Wagenbauer über
„Volk und Staat " sprechen wird . Der Standortsiihrer.

Pg . Hailer in Aichhalden , und Pg . Widmaier
in Neuweiler.

s Die Zunahme der Einfuhr , die übrigens fast regelmäßig um
! diese Jahreszeit eintritt , beruht diesmal hauptsächlich auf L e-
s bensmitteln (87,0 gegen 69,8 Mill ) und auf Tieren (3,9

gegen 2,6 Mill ) Dabei haben namentlich die Bezüge von But¬
ter , Schmalz und Fleisch zugencmmen wobei an Einfuhrlän¬
dern hauptsächlich Bulgarien . Dänemark , Norwegen und Ungarn
beteiligt waren Die Einfuhr von Rohstoffen mit 205,2 ist
fast auf gleicher Höhe wie im September geblieben , ebenso von
Fertigwaren mit 39 9 Mill

l Bei der Ausfuhr ist die Steigerung in der Hauptsache eben-
- falls eine Saisonericheinung ( Herbstbedarf und Weihnachtsge-
! schüft ) . Außerdem sind aber auch diejenigen Erporte von Roh-
! stoffen usw . beteiligt gewesen , sind neuerdings durch die bekann-
f ten Ausfuhrverbote eingeschränkt worden sind . Die Rohstosfaus-
i fuhr stieg nämlich auf 75,3 ( 66,8 ) , die Fertigwarenausfuhr auf

307,9 ( 299,6 ) Mill . An der Steigerung war die Mehrzahl der
! Abiatzländer beteiligt , besonders Spanien , Frankreich , Schweiz,
( Oesterreich u . a.

Aus Stobt und Land
Altensteig, den 16 . November 1935.

Goldene Hochzeit. Am morgigen Sonntag feiern die
Eheleute Michael Ziegler, Schneider , und seine Gat¬
tin Marie Dorothea geb. Stickel ihre goldene Hoch¬
zeit. Der Jubilar ist 79 und die Jubilarin 77 Jahre alt.
4 Sohne und 3 Töchter mit 8 Enkeln feiern mit dem Jubel¬
paar. Möge diesem ein recht sonniger Lebensabend
beschieden sein!

Zum Bußtag . Der Bußtag am Mittwoch , den 29. d . M .,
ist allgemeiner Feiertag im Sinne der reichs- und landes- i
gesetzlichen Vorschriften . An diesem Tage dürfen Arbei- s
ter und Angestellte nicht beschäftigt werden , die offenen ^
Verkaufsstellen sind geschlossen zu halten . Nach reichs¬
gesetzlichen Vorschriften sind am Bußtag den ganzen Tag
über verboten: 1 . sportliche und turnerische Veranftaltun- i
gen und ähnliche Darbietungen, sofern sie mit Auf - oder s
Umzügen , mit Unterhaltungsmusik oder Festveranstaltun¬
gen verbunden sind ; 2 . in Räumen mit Schankbetrieb musi¬
kalische Darbietungen jeder Art (einschl. Radiomusik) :
3 . alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen
Veranstaltungen (z . V. Theater- , Lichtspielvorstellungen ) ,
sofern bei ihnen nicht der dem Bußtag entsprechende ernste
Charakter gewahrt ist.

Fachschule. Zur Erlernung des Autofahrens ist in !
Nagold Lurch das Autohaus Koch, Abteilung j
Reparaturwerk, günstige Gelegenheiten geboten. (Siehe i
Inserat ) . ^

Nagold, 15 . November. (Auto gegen Sicherheitsstein. ) !
Gestern um die Mittagszeit fuhr einAutoam Rathaus - .
braunen gegen einen Sicherheitsstein , deri
glatt umgerissen wurde . Entsprechend dieser Kraftloistung ^
ist auch das Auto beschädigt worden . -

Calw , 15. November. (Versammlungskalender der z
NSDAP . ) Im Rahmen der großen Werbe- und Aufklä- >
rungsaktion der NSDAP , im Kreis Calw sprechen u . a . !
Sonntagnachmittag 3 Uhr Pg . Hailer in Aichelberg : s
Pg . Single in Oberkollwangen: abends 8 Uhr l

Kreis Calw , 15 . Nov . Die Kreisfachgruppe Imker
Calw kann am morgigen Sonntag , den 17 . November,
nachmittags 2 Uhr im Saalbau Weiß" ihr 50jähriges
Jubiläum feiern.

Horb a . N . , 15. November . (Das Tcmnenzapfenbrechen hat
begonnen . — Ein Konkurrent des Schlltteturms .) Das Tan¬
nenzapfenbrechen hat begonnen und die schwindel¬
freien und gewandten Kletterer haben nun lohnende Arbeit.
Die Samenhändler sind froh , daß es wieder einmal viele Rot¬
tannenzapfen in unserem heimischen Wald am oberen Neckar,
an der Eyach, an der Starzel und im Haigerlocher Bezirk gege¬
ben hat . Wer tüchtig und mit dem Tannenwald vertraut ist,
mag im Tag immerhin 2 bis 4 Zentner Tannenzapfen abmachen,

j Wie verlautet , wird für einen Zentner gute Ware 1 .60 Mark
! bezahlt . — Unser Schütteturm würde vor Neid vergehen , wenn
^ er den von Tag zu Tag größer werdenden Konkurrenten drü¬

ben am Ealgenfeld sehen könnte . Und das eigentlich nicht mit
Unrecht, war doch der altersgraue Schütteturm bis jetzt das ein¬
zige Wahrzeichen der Stadt Horb : und jetzt erhält der Schüttc-
turm einen mächtigen Konkurrenten , der von den unteren Ab¬
hängen der Stadt genau so imposant und selbstbewußt hinad-
schaut in die Stadt , hinüber nach Nordstetten und zu beiden Stei¬
gen. Der neue Wasserturm erhält eine Höhe von
32 Metern . Die Aussicht von diesem Bauwerk wird herrlich sein.

Stuttgart , 15 . 11 . (Abbruch alter Häuser .) In Len näch¬
sten Tagen werden die städtischen Gebäude Küferstratze 2, 4,
6 und 8 , sowie Hirschftratze 17 aus Verkehrsrüctsichten und
wegen Baufälligkeit abgebrochen werden . Das dadurch frei-
werdende Gelände soll als Parkplatz Verwendung finden.

In Schutzhaft. Vom Württ . Politischen Landespoli¬
zeiamt wird mitgeteilt : Der Metzger Jakob Vuckenberger
in Oberndorf hat versucht , die Höchstpreisbestimmungen für
Wurstwaren dadurch zu umgehen , daß er rote Würste zwar
zum festgesetzten Preis , jedoch mit einem erheblichen Min-

j dergewicht verkauft hat . Bei der weiteren lleberprllfung
l seines Metzgereibetriebs hat sich nach einem Sachverständi-
^ gengutachten ergeben , daß auch Lederwütste in minderwer¬

tiger Qualität zu stark überhöhtem Preis verkauft wurden.
Schließlich mußte der vor einem Vierteliahr in Oberndorf

i eröffnete Betrieb des Vuckenberger in hygienischer Hinsicht
s mehrfach beanstandet werden Bucl . uberger , der es verstan¬

den hatte , auch die Höchstpreis - und Qualitätsbestimmungen
systematisch zu umgehen , wurde in Schutzhast genommen.

M -.it rUrr,»ensu , OA . Crailsheim , 15 . Nov . ( Untreue
t m A m t . ) Wegen Amlsunterschlagung und Untreue mußte,
wie der „Fränkische Erenzbote " berichtet , vor einigen Ta¬
gen Bürgermeister Sp . von luer festgenommen werden Nach
den bisherigen Feststellungen hat er sich Unterschlagungen
von Jnvalidenversicherungsgeldern und Steuereinnahmen

! aus Schlachtsteuer im Gesamtbeträge von mehreren tausend
j Mark zuicbulden kommen lasten.
! Eßlingen , 15 Nov . (N a u b ü b e r f a l l . ) Am Donners-
s lag befand sich eine Bürogehilfin mir Lohngeldern in einer
. Aktenmappe auf dem Wege von der Kreissparkasse zur Mar-
: tinstraße . Sie wurde von einem Kaufmanuslehrling beglei¬

tet . Bei der Anlage der Marrinstraße sprang plötzlich ein
junger Mann aus dem Gebüsch und warf den Beiden Pfef¬
fer in die Augen . Er versuchte , der Bürogehilfin die Akten¬
mappe zu entreißen . Aus die Hilferufe der Angegriffenen
ließ der Täter von feinem Vorhaben ab und fuhr mit einenr
in dem Gebüsch versteckten Fahrrad in der Richtung Bahn¬
hofstraße davon . Eine sofort mit dem Auto aujgenowme »»
Veriolauna verlief bis jetzt ergebnislos.
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Christazhofen , OA . Wangen , 15. Nov ( JndieArgen
g e st ü r z l . ) Der Erbhofbauer Fridolin Pareth von Vlie-
derazhofen war mit Kiesfuhren aus dem Argenbelt beschäf¬
tigt . Als er in der Mitte der Argenbrüüs angelangt war,
ein Krachen — und Wagen , Pferde samt dem Fuhrmann
stürzten nnt der Brücke in die Taefe Wie durch ein Wunder
blieb Erbhofbauer Fridolin Pareth uneersebrt und kam mit
heiler Haut davon . Auch die Pferde erlitten keinen größeren
Schaden.

Leutkirch , 15 . Nov . (Rohling in Schutzhaft .) Der
Bauer Sigmund Hailer aus Lausers , Gemeinde Legau , ist
wegen Mißhandlung seines Pflegekindes in Schutzhaft ge¬
nommen worden . Er hatte seit längerer Zeit einen sieben¬
jährigen Knaben von hiesigen Verwandten in Pflege . Das
Kind mußte den ganzen Sommer hindurch um vier Uhr
morgens in den Stall und wie ein Dienstbube schwere Ar¬
beit verrichten . Der Knabe wurde von dem Bauern des
öfteren ohne Grund mit der Heugabel geschlagen.

Ministerpräsident Mergenihaier im Lehrerseminar
Heilbronn , 15 . Nov . Ministerpräsident Mergenthaler besuchte

in Begleitung von Oberregierungsrat Dr . Drück das Lehrer¬
seminar Heilbronn . Hier ergriff der Ministerpräsident das Wort
zu einem eindringlichen Appell an die versammelte Jugend.
Ausgehend von dem großen Geschehen der Gegenwart , wies er
auf die verantwortungsvolle Aufgabe des deutschen Lehrers hin,
- er nicht nur Lehrer , sondern Erzieher sein mutz — Erzieher
zum Volke und Wahrer der Einheit dieses Volkes . Ihn verpflich¬
tet in besonderem Matze das Vermächtnis unserer Toten , der
Blutzeugen der Bewegung und der zwei Millionen Gefallenen
des Weltkrieges . Wenn ihr Opfer nicht umsonst sein soll , dann
darf sich der Bestand des Dritten Reiches nicht an Jahrzehnten
messen : es mutz Jahrhunderte dauern . Die Erfüllung dieser For¬
derungen hängt davon ab , wie die künftigen Generationen den
Gedanken des Reiches verwirklichen werden . Deutschland wird
sein was seine Jugend einst sein wirs , und diese zu ihren großen
Aufgaben zu erziehen , ist Pflicht der deutschen Lehrer . Wenn sie
diese Pflicht im Blick auf Las Auf und Ab der deutschen Ge¬
schichte und unter der Verantwortung gegenüber einer starken
deutschen Zukunft ganz erfüllen , dann ist das prophetische Wort
des Führers , daß die Hakenkreuzflagge in 500 Jahren das Herz¬
blatt des deutschen Volkes sein wird , werdende Wirklichkeit . Die

deutsche Zukunft wird nicht leicht sein : im Stürm mutz sich das
Geschaffene bewähren . Wir brauchen deshalb ein junges Ee»
schlecht voll Härte , voll Entschlußkraft und festem Willen zur
Einheit . Kein Erzieher darf mehr von seiner Jugend fordern,
ols er selbst zu geben vermag und zu geben gewillt ist. Dies«
Grundwahrheit mutz die Bildung künftiger Erzieher bestimmen.

Au- va-e»
Heidelberg , 15 . Nov . (V o m S p i e l i n d e n T o d .) 2m

Scadtteil Kirchheim stürzte ein dreieinhalbjähriger Junge ,
beim Spielen vom Stuhl und verletzte sich dabei mit einer j
Schere am Hals . Das bedauernswerte Kind ist in der Kli - >
nik gestorben . ,

!
Marbach b . Villingen , 15. Nov . (Treibjagd . ) Eine s

eigentümliche Feststellung wurde in dem Jagdrevier der
Gemeinden Marbach , Rietheim , Pfaffenweiler und Ueber-
auchen gemacht . Bei einer Treibjagd lchossen 16 Schützen
nicht weniger als elf schöne Füchse und nur einen einzigen
Hajen . Bei zwei weiteren , kleineren Treibjagden wurden
vier und sechs Füchse erlegt und zusammen drei Hasen ; ein
Reh überhaupt noch nicht . Dieses Ergebnis dürfte daher
rühren , daß Hasen , Rehe und Rebhühner ihre Jungen kaum
durchbringen können , weil die Füchse ihnen zu stark nach¬
stellen.

SrrMsiaal
Nagold , 15 . November . (Vom Amtsgericht .) Bekanntlich !

hat sich Mitte Juli dieses Jahres in Wart eine unliebsame !
Sache abgespielt , die in gestriger Gerichtsverhandlung unter !
Vorsitz von Gerichtsassessor Faistenauer ihre Sühne fand . Nach j
Mitternacht kamen seinerzeit der 25jährige Wilhelm Niko - >
laus von Effringen und der 20jährige Martin Kübler von
Neuweiler in betrunkenem Zustand mit Ubaf . Bechtold und ,
der Lagerwache des damaligen Freizeitlagers in Streitereien , !
in deren Verlauf die Hitlerjungen Eugen Dingler und Mar¬
tin Glos gestochen wurden . Zur Verhandlung waren als
Sachverständiger Dr . Schaum vom Kreiskrankenhaus Nagold
und zehn Zeugen geladen . Die fünfstündige Verhandlung er¬
gab vielfach widersprechende Angaben . Soviel stand jedoch fest
und wurde von ihm auch nicht bestritten , daß Kübler der Messer¬
held gewesen ist . Nikolaus hat sich tätlich wohl nicht beteiligt,

jedoch Drohungen ausgestoßen und beleidigende Ausdiück,
gegen die „Hitlerbübla " gebraucht . Staatsanwalt Nocker be¬
antragte nach der Beweisaufnahme gegen Kübler wegen gefähr¬
licher Körperverletzung , begangen an Dingler , 6 Wochen Ge¬
fängnis und stellte wegen desselben Deliktes , begangen an Glos
das Urteil in das Ermessen des Gerichts . Im Falle Lörcher
eine weitere Körperverletzung , die Kübler noch auf dem Kerb¬
holz hatte und mit dem Wärter Raufhandel nicht im Zusam¬
menhang stand , beantragte er 15 Tage Gefängnis ; gegen Niko¬
laus wegen Beleidigung 4 Wochen . Das Urteil lautete gegen
Kübler auf sechs Wochen und gegen Nikolaus aus
drei Wochen Gefängnis. Beide müssen außerdem di»
Kosten des Verfahrens tragen.

Letzte Nachrichten
Italic « lehnt jede Verantwortung für die ägyptischen

Unruhen ab
Rom , 15 . November . Die Unruhen in Aegypten wer¬

den hier mit lebhaftestem Interesse verfolgt und von der
Presse in größter Aufmachung , jedoch ohne eigene Stel¬
lungnahme gebracht . In hiesigen politischen Kreisen ver¬
wahrt man sich mit Entschiedenheit gegen die im Auslande
verbreiteten Behauptungen , nach denen Italien irgendwie
für die blutigen Ereignisse verantwortlich zu machen sei.
Es wird darauf hingewiesen , daß es sich um rein inner-
politische Vorfälle handle , für die nicht einer fremden
Macht die Schuld zugeschoben werden könne.

Gestorben
Kayh: Johannes Sindlinger , durch Unglücksfall , 33 I . a.
Freudenstadt: August Haspel.
Mitteltal - Hagkopf: Ernst Pfau , Bauunternehmer,

41 Jahre alt.

Wetter für Sonntag
Die Wetterlage ist unverändert . Ocstlichem Hochdruck steht

immer noch Tiefdruck im Westen gegenüber . Für Sonntag ist
zwar veränderliches , aber zeitweilig immer noch freundliches
Wetter zu erwarten.
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sche Vuchdruckerei in Alten teig.

§
Weiler im «ampf

gegen die Feinde der Nation!
Für Ehre, Freiheit und Vrot!
Darüber spricht in der große « öffentlichen

Versammlung am Sonntag nachm . 4 Uhr

im » Grünen Baum"

Morgen Sonntag

Lv. Ebhansea l
Tgde . Altenstelg I

Spielbeginn V- 3 Uhr.
To . Ebhousen Jugend

Tgde Altensteig Jugend

Spielbeginn V» 2 Uhr.

Jedermann ist frdl . eingeladen.

Ldersbarät.

Vg. VrjgadrMm Wagenbauer, Stuttgart
Deutsche Männer und Frauen , erscheint in

Masten!

RSSW. SMgritpvr Mevstelg.

-Im kommencken 8oaat »8
backet im Qsstksus r . , bsmm°

tioistett.
Km kommenden Sonnlsg , äen 17. dlov.

mit lau?
vorn kreunciiickst einlaclet

Koller rur „Krone ".

/ fsnsnLsa/sSKs»

/ tsrrsrr-
wsrekro

stanken Sie immer

am besten im

MW . Sssssr
vorm . ? r. Laeüler , -UkenskeiA.

unter biitvilkuvA ckes erst¬
klassigen ttancklmrmoaika-
Orcbesters blogolck statt,
vorn kötlickst elnlacket

8prenxer rum „ i . amm ".

kalwseimlo.
Kllen Interessenten empfehlen vir unsere kskr-
scbuie bestens , bür gevissenbakte Kusbilclun^
Zurck unseren Herrn beppen ist gesorgt.

KnmeiclunZen an ü 8 Ü
Kbt . keparaturverk ^ oki. 8taiger L deppen

^ SLOlll , l 'elekon dir. 236 und 276.

Lsiimelilltrkr
in jeder Orööe, okken und

Zeklocbten , billigt bei
LsrI Lüdler, Lkendaia.

Kitensteig.

Tüchtiger

Schuhmacher-
Gehilfe

kann sofort eintreten bei
Carl Flnkbeinrr , Schuh-
machermeister , Göttelfinge « .

Lonntag , den 17 . blovbr.
ab 4 Otrr

Islrts strkbrl-
Iäiuillll«rdlltlliiii

bei sein Zut besetzter
Lireictimusist

bei kpieopien nur
Sattler - n . DoperlereescbLkt
vormals K. Kern, älteasteix

ca . 22 Ztr . schwer , sowie eine

Kuh

Ein Paar

30 Wochen trächtig mit dem
zweiten Kalb , gewöhnt , hat zu
verkaufen
Ziefle z . Hirsch , Uruagold

Kirchl. Nachrichten.
Ev . Gottesdienst.

17 . Nov . 9 Uhr Christenlehre
mit Töchter . 10 Uhr Predigt
Pf . Dipper . 11 Uhr Kinder-
Kirche. 2 Uhr Männertreffm
im Gemeindehaus . '/,8 Uhr
Gemeinschastsstunde . Dienstag
Bibelstunde und Frauenabend
fallen aus . Mittwoch : Bußtag
10 Uhr Predigt.

Methodistengemeinde.
Sonntag 9 .30 Uhr Predigt¬
gottesdienst mit anschl. Feier
der gold . Hochzeit . 11 Uhr
Sonntagsschule . 19 . 30 Uhr
Predigt . Mittwoch , Buß - und
Bettag : vorm . 9 .30 Uhr Pre-
digtgottesdienst.

Otio Ikalsr

klibalietsi Ilialsr
gsb . Oietecis

Vermsblts

« ockspsysc killenstelg

Ilovsmbei ' 1925

cms . koc»

16 . k-iOVlllKSllkr I9Z5

Lose
der ReiAlotterle fik ArSeltsWWfW

^ Preis RM . I . —
! Ziehung am 2l .— 22 . Dezember . 1935
Zu haben in der Buchhandlung Sank , Altensteig.

AWIbtk m » MM
! jeder Art , auch altr Münzen,

kauft
zum höchsten Tagespreis

Uhrmachermeiftcr Seltz. Meuftei«
Reilhs -Lohnsteuertabellell
! für Monatslohn und für Wochen - und Tagloha

Preis 60 Pfennig , sind zu haben in der

Buchhaudluug Lauk, Altenst-lg.
Habe zwei schwere

Fuhrmanns-Ochsen
zu verkaufen . Evtl , gegen kleinere zuver¬
tauschen . Werden auch einzeln abgeg eben.

Fritz Züfle , Häslen , Baiersbronn.
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